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Gemeindeverwaltung, 8489 Wildberg 
 
 
 
Benutzerreglement der Gemeindestube (Kurzfassung für unregelmässige Benutzer) 
 
1. Die Einschreibung für die Benutzung der Gemeindestube ist auf der Gemeindeverwaltung 

vorzunehmen. 
 
2. Von privaten Benutzern und Veranstaltern kommerzieller Anlässe werden folgende Gebühren 

erhoben: 
 

Gemeindestube Fr. 50.—(pro Anlass bis zu einem Tag)* 
 Fr. 50.—Depot 
Cheminéebenutzung Gratis 
Annullation Fr. 10.-- 
 
* Für Kurse und mehrtägige Veranstaltungen setzt die Betriebskommission Gebühren von Fall 
zu Fall fest. 

 
Die Benutzungsgebühr und das Depot ist bei der Reservation an die Gemeindeverwaltung 
Wildberg zu bezahlen. 
 

3. Unregelmässige Benutzer haben den Schlüssel beim Abwart abzuholen und diesen dem 
Abwart oder in der Gemeindeverwaltung zurückzugeben. 

 
Der Schlüssel darf ohne ausdrückliche Erlaubnis auf keinen Fall an Dritte weitergegeben 
werden. 
 

4. Bei der Benutzung der Räumlichkeiten ist auf die Wohnungsmieter besonders Rücksicht zu 
nehmen. Nach 22.00 Uhr darf die Nachbarschaft nicht durch Lärm gestört werden. Bei abend-
lichen Anlässen muss das Gebäude bis 24.00 Uhr verlassen werden. 

 
5. Die Gemeindestube und die Nebenräume müssen sauber aufgeräumt verlassen werden. Die 

Fenster müssen geschlossen werden. 
 
6. Bei Nichteinhalten von Punkt 5 kann das Depot für die Reinigung zurückbehalten werden. Bei 

evtl. Beanstandungen wird das Depot ohne Vorwarnungen nicht zurückbezahlt (auf Wunsch 
des Benutzers nimmt der Abwart die Gemeindestube persönlich ab). 

 
7. In allen Räumen ist das Rauchen untersagt. 
 
8. Sachbeschädigungen sind dem Abwart unverzüglich zu melden. 
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